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Text-Rückmeldungen

Bereich Kapitel Antrag / Bemerkung Begründung

Rückmeldungen zur
Vernehmlassung

Allgemeiner Teil Die Umsetzung soll wirksam sein. Das Ziel der Verordnung ist eine Senkung der Gesundheitskosten indem im
interkantonalen Vergleich überproportionale Zahl an Spezialärzt*innen reduziert
werden. Einschränkungen für Leistungserbringer sind dabei systemimanent. Die
im Entwurf erwähnten Mehraufwände und Einschränkungen für
Leistungserbringer taugen deshalb nicht als Begründung für eine
verhältnismässige statt wirksame Umsetzung.

Rückmeldungen zur
Vernehmlassung

B. Methode zur
Festlegung von
Höchstzahlen

Streichung von Ziffer 2. Ausnahme aller Fachgebiete, die weniger als 30
Millionen ambulant zuhanden OKP abrechnen.

Mit dem pauschalen Ausschluss aller Fachgebiete, die weniger als 30 Millionen
zuhanden OKP abrechnen, verliert die Verordnung an Wirkung. Die betroffenen
Fachgebiete werden gar nicht auf eine potenzielle Überversorgung geprüft.
Dafür ist keine Begründung ersichtlich oder vorstellbar.

Rückmeldungen zur
Vernehmlassung

D. Verfahren zur Vergabe
von Zulassung und
Berechtigung

Unterstützung Die klaren Kriterien zur Vergabe werden begrüsst.
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